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Zum Einsatz der Checkliste
Die folgende Checkliste ist eine Zusammenstellung der für Bildschirmarbeitsplätze zutreffenden Gefähr-
dungen/Belastungen. Sie entstammt dem Merkblatt T 044 und dient der Dokumentation. Dieser Katalog er-
gänzt die im Merkblatt A 017 abgedruckten allgemeinen Prüflisten. Außerdem wurde der Katalog in die Software 
GefDok übernommen und kann im Rahmen des Programms abgearbeitet werden.

© Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie, Heidelberg
Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung.

Titelbild: officeplus GmbH & Co. KG, www.officeplus.de



Gefährdungsbeurteilung nach § 3 Bildschirmarbeitsverordnung
(zur Durchführung der Gefährdungsbeurteilung siehe auch Merkblatt A 016)

Firma

Betrieb/Betriebsteil

Arbeitsbereich

Tätigkeit Bildschirmarbeit

Gefährdungsbeurteilung wurde durchgeführt am: 

Die Gefährdungsbeurteilung wurde geleitet von: 

An der Gefährdungsbeurteilung waren beteiligt: 

 > Unternehmer/Führungskraft 

 > Mitarbeiter 

  

 > Sicherheitsbeauftragte 

  

 > Betriebsrat 

 > Fachkraft für Arbeitssicherheit 

 > Betriebsarzt 

Zuständige Aufsichtsperson 

 > Berufsgenossenschaft 

 > Staatliche Behörde 

Zusätzliche Maßnahmen (technisch, organisatorisch, persönlich) als Anlage:    ja   nein  

Die Checkliste wird von der BG RCI herausgegeben. Die Gefährdungen/Belastungen und Schutzmaßnahmen 
sind mit erläuternden Abbildungen auch im Merkblatt T 044 abgedruckt.



Maßnahmen 
ausreichend?

Realisierung

ja nein wer bis wann

2.2.1  Arbeitsplatz

 � Räumliche Gestaltung
 ➜  Grundfläche des Büros mindestens 8 m2, lichte Höhe mindestens 2,5 m
 ➜  Benutzerfläche vor allen Möbeln mindestens 80 cm tief
 ➜  Freie Bewegungsfläche am eigenen Arbeitsplatz mindes tens 1,5 m2 
 ➜ An keiner Stelle weniger als 100 cm tief

 

 

 

 

 � Arbeitsfläche
 ➜ Arbeitstisch ausreichend standsicher und erschütterungsfrei

  

 � Größe der Arbeitsfläche
 ➜ Tischfläche mindestens 160 x 80 cm2 
 ➜  mindestens erforderliche Arbeitstischbreite (Arbeitskante) 80 cm,  

bei Verwendung eines Unterschrankes 120 cm

  

 

 

 

 

 � Höhe der Arbeitsfläche
 ➜  Tisch nicht höhenverstellbar: 72 cm,  

    wobei eine Arbeitshöhe (einschließlich z. B. Tastaturhöhe)  
von 75 cm  nicht überschritten werden darf

 ➜  Aus ergonomischer Sicht zu  empfehlen: im Bereich von mindestens  
68 bis 76 cm höhenverstell barer Tisch,  

    wobei die Arbeitshöhe individuell  fest zulegen ist  
(Armbeuge winkel 90°)

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 � Tiefe der Arbeitsfläche
 ➜ Tiefe der Tischfläche am Bildschirm mindestens 80 cm. Sie richtet sich 

nach Sehentfernung zum Bildschirm und Tiefe des Bild schirmes (darf 
nicht über die Tischkante hinausragen).

 ➜     Platz vor Tastatur zur Handballenauflage ca. 10 cm

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 � Stehpult
 ➜ Integrierter Bestandteil des Arbeitsplatzes
 ➜ Höhenverstellbar bis mindestens 125 cm, besser 135 cm
 ➜ Neigbare Pultplatte, neigbar bis mindestens 15°
 ➜ Dreh- und schwenkbare Pultplatte
 ➜ Ergänzung um weitere Funktionselemente, die zur Steh-Sitz-Dynamik 

anregen, z. B. Telefonarm
 ➜     Stehpult im Wechsel mit Sitzarbeitsplatz nutzen 

 

 

 

 

 

 

 � Steharbeitsplatz
 ➜ Fußfreiraum: Höhe mindestens 12 cm, Tiefe mindestens 20 cm

 
 

 

 � Oberfläche
 ➜ Frei von störenden Reflexionen und Spiegelungen
 ➜  Arbeitsfläche darf nicht zu hell und nicht zu dunkel sein und  

nicht glänzen

  

 

 

 

 

 � Beinraum
 ➜ Höhe mindestens 65 cm, besser 69 cm
 ➜ Breite mindestens 58 cm
 ➜ Tiefe mindestens 60 cm
 ➜ Stützelemente (Füße) nicht im Beinraum

 

 

 

 

 � Gefährdungen
 ➜   Schutzmaßnahmen

 Zum Schutz der Beschäftigten sind alle mit  ➜  gekennzeichneten Maßnahmen erforderlich.

  Für diese Maßnahmen sind in erster Linie die Beschäftigten verantwortlich.



Maßnahmen 
ausreichend?

Realisierung

ja nein wer bis wann

 � Arbeitsstuhl
 ➜  Bürodrehstuhl auf 5 gleichen Abstützpunkten oder gebremsten Rollen
 ➜ Höhenverstellbar von 42 bis 53 cm
 ➜ Mit Tiefenfederung, auch in niedrigster Einstellung
 ➜  Für kleine Personen: Anpassung der Sitzhöhe an feste Tischhöhe durch 

Fußstützen
 ➜  Höhenverstellbare Rückenlehne oder Rückenlehne, die bis zu den 

Schulterblättern reicht; empfehlenswert: Unterstützung im Lenden-
wirbelbereich

 ➜  Bürodrehstühle mit Synchronverstellung verwenden (dynamisches 
Sitzen)

 ➜     Sitzhaltung:
 >  Sitzhöhe richtig einstellen
 > Sitzfläche ausnutzen
 > Rückenlehne einstellen
 > Dynamisch sitzen

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

2.2.2 Arbeitsmittel 
 � Bildschirm (Technische Anforderungen, Sehbedingungen)
 ➜ Bildschirmgröße in Abhängigkeit von der Arbeitsaufgabe
 ➜ Flimmerfrei (bei Bildschirmen mit Kathodenstrahlröhre ist in Positiv-

darstellung eine Bildwiederholfrequenz von mindestens 100 Hz emp-
fehlenswert, 85 Hz nicht unterschreiten)

 ➜ Dreh- und neigbar, Gehäuse nicht zu hell und nicht zu dunkel
 ➜     Für ausreichende Zeichengröße und -schärfe sowie Kontrast und 

Helligkeit der Bildschirmanzeige sorgen
 ➜     Bildschirm so aufstellen, dass eine Drehung des Oberkörpers 

vermieden wird
 ➜     Bildschirm im Winkel von 90° zur Fensterfläche aufstellen
 ➜     Positivdarstellung (dunkle Zeichen auf hellem Untergrund)  wählen
 ➜    Oberste Zeile auf dem Bildschirm muss deutlich unterhalb 

 Augenhöhe liegen
 ➜     Blicklinie leicht aus der Waagerechten abgesenkt (um etwa 35°)
 ➜     Sehabstand in Abhängigkeit von der Bildschirmgröße zwischen  

50 und 80 cm
 ➜ Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung für Beschäftigte nach 

Teil 4, Nummer 2 der Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge.
 ➜    Zur Verfügung gestellte Sehhilfen benutzen
 ➜ Strahlung: moderne Geräte senden i.d.R. keine elektromagnetischen 

Felder aus, es sind keine zusätzlichen Maßnahmen erforderlich

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 � Notebook (Laptop)
 ➜  Wird ein Notebook regelmäßig an einem Arbeitsplatz eingesetzt, ist 

die Bild schirm arbeitsverordnung anzuwenden, d. h., es sind alle im 
Merkblatt aufgeführten Schutzmaßnahmen erforderlich.

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 � Tastatur
 ➜  Flexibel aufstellbar – vom Bildschirm getrennt
 ➜  Tastaturbeschriftung gut lesbar
 ➜  Tastaturhöhe maximal 3 cm (in mittlerer Buchstabenreihe)
 ➜     Tastaturneigung kleiner als 15°

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 � Vorlagenhalter
 ➜  Frei aufstellbar (zwischen 15° und 75° neigbar)
 ➜  Ausreichend groß (entsprechend der Vorlage) und standsicher auch 

beim  Bestempeln, Abzeichnen oder  Korrigieren der Vorlage

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

2.2.1  Arbeitsplatz (Fortsetzung)

 � Gefährdungen
 ➜   Schutzmaßnahmen

 Zum Schutz der Beschäftigten sind alle mit  ➜  gekennzeichneten Maßnahmen erforderlich.

  Für diese Maßnahmen sind in erster Linie die Beschäftigten verantwortlich.



Maßnahmen 
ausreichend?

Realisierung

ja nein wer bis wann

 � Elektrische Anschlüsse/Kabelführung
 ➜  Kabelführende Schächte und Kanäle nutzen
 ➜  Zugentlastungseinrichtungen benutzen
 ➜  Stolperstellen durch sichere Leitungsführung (z. B. Kabelbrücken) 

vermeiden
 ➜  Angemessene Kabellängen (zur flexiblen Aufstellung) verwenden

 

 

 

 

 

 

2.2.3 Arbeitsumgebung

 � Beleuchtung
 ➜  Horizontale Beleuchtungsstärke am Arbeitsplatz mindestens 500 Lux
 ➜  Allgemeinbeleuchtung durch direkte Arbeitsplatzbeleuchtung ergänzen
 ➜  Blendung durch Tageslichteinfall vermeiden
 ➜     Vorhänge, Jalousien und Stellwände benutzen
 ➜      Bildschirm im rechten Winkel und zwischen den Leuchtbändern 

aufstellen
 ➜  Blendungsfreie Leuchten verwenden (z. B. Spiegel-Raster-Leuchten)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 � Lärm
 ➜  Mit Lärmminderungstechnik ausgerüstete Arbeitsmittel  verwenden
 ➜  Umgebungslärm darf weder die Sprachverständigung noch die Konzen-

tration beeinträchtigen
 ➜  Beurteilungspegel am Arbeitsplatz in Abhängigkeit von der Arbeitsauf-

gabe:
 >  hohe Konzentrationsanforderungen ≤ 55 dB(A) 

(entspricht in etwa Gesprächsgeräuschen) 
 >  mittlere Konzentrationsanforderungen ≤ 70 dB(A) 

(entspricht in etwa Pkw-Geräuschen) 

  

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 � Klima
 ➜ Raumtemperatur mindestens 19 °C, empfohlen für Büroräume 21/22 °C
 ➜  Bei hohen Außentemperaturen sollte die Raumtemperatur 26 °C  

nicht überschreiten
 ➜ Zugluft vermeiden
 ➜ Relative Luftfeuchtigkeit im Bereich von 40 % bis 65 %, empfohlen 50 %

 

 

 

 

 

 

2.2.4 Software

 � Programmgestaltung
 ➜  Aktuelle bedienerfreundliche Software einsetzen (z. B. mit graphischer 

Benutzungsoberfläche)
 ➜  Programm im Hinblick auf die Arbeitsaufgabe auswählen (nicht das 

Programm mit den meisten Funktionen ist das richtige, sondern das, 
mit dem sich häufige Arbeitsabläufe erledigen lassen)

 ➜  Mitarbeiter schulen

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

2.2.5 Arbeitshaltung

 � Zwangshaltung
 ➜     Bewegungsverteilung: 50 % Sitzen, 25 % Stehen, 25 % Bewegung
 ➜    2 bis 4 Haltungswechsel pro Stunde
 ➜    Einzelne Stehphasen nicht länger als 20 min.
 ➜    Dynamisch sitzen und stehen 
 ➜    Wirbelsäule im Bereich HWS, LWS nicht seitlich verdrehen

 

 

 

 

2.2.2 Arbeitsmittel (Fortsetzung)

 � Gefährdungen
 ➜   Schutzmaßnahmen

 Zum Schutz der Beschäftigten sind alle mit  ➜  gekennzeichneten Maßnahmen erforderlich.

  Für diese Maßnahmen sind in erster Linie die Beschäftigten verantwortlich.



Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie

Postfach 10 14 80
69004 Heidelberg
Kurfürsten-Anlage 62
69115 Heidelberg
www.bgrci.de

Diesen Block können Sie beziehen unter 
www.bgrci.de/medienshop

Haben Sie zu diesem Block Fragen, Anregungen, Kritik? 
Dann nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf.

> Schriftlich: 
 Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie,
 Prävention, Wissens- und Informationsmanagement 
 Postfach 10 14 80, 69004 Heidelberg

>  Kontaktformular im Internet: 
www.bgrci.de/kontakt-schriften

> E-Mail: praevention@bgrci.de
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